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c) die wichtigsten Planaufgaben für den Wirtschafts
rat des Bezirkes sowie für den Bezirkslandwirt
schaftsrat.

(4) Der Umfang der staatlichen Planaufgaben und 
der Richtwertkennziffern für die den Räten der Bezirke 
unterstellten Bereiche ist in der Anlage 2 dargestellt.

§3

(1) Die bestätigten Material-, Ausrüstungs- und Kon
sumgüterbilanzen enthalten für die jeweiligen Positio
nen die Gesamtaufgaben und -fonds.

(2) Die aus den Bilanzen für die S-Positionen der 
Staatsplannomenklatur abgeleiteten staatlichen Plan
aufgaben bzw. für die R-Positionen der Staatsplan
nomenklatur abgeleiteten Richtwertkennziffern werden 
gemäß §15 Abs. 3, §16 Abs. 5 und §19 der Bilanz
ordnung vom 26. Juni 1965 von den Bilanz- und Len
kungsorganen an die jeweiligen Staats- und Wirt
schaftsorgane (Verantwortungsbereiche) übergeben.

(3) Die aus der bestätigten Baubilanz resultierenden 
Produktionsaufgaben werden den jeweiligen Staats
und Wirtschaftsorganen (Verantwortungsbereichen) 
durch das Ministerium für Bauwesen übergeben.

Die Verantwortung 
der Leiter der Staats- und Wirtschaftsorgane 

bei der Aufgliederung und Übergabe 
der Planaufgaben für 1966

§4

(1) Die Übergabe der Planaufgaben für 1966 erfolgt 
gemäß Beschluß des Ministerrates vom 10. November 
1965* über Festlegungen zur Vorbereitung des Plan
anlaufes 1966 durch termingerechte Übergabe der Plan
aufgaben.

(2) Von den zuständigen zentralen Staatsorganen ist 
zu sichern, daß den WB und Außenhandelsunterneh
men übereinstimmende Aufgabenstellungen für den 
Export und Import übergeben werden.

(3) Die Übergabe der Aufgaben des Volkswirtschafts
planes 1966 an die zentralen Staatsorgane und die 
Räte der Bezirke, die WB und diesen gleichgestellten 
Organe, Wirtschaftsräte der Bezirke, Bezirkslandwirt
schaftsräte, Räte der Kreise, Städte und Gemeinden, 
Kreislandwirtschaftsräte sowie Betriebe und Einrich
tungen hat in geschlossenen Plandokumenten zu er
folgen. Diese Plandokumente sind von den Leitern der 
zuständigen Organe bzw. den Vorsitzenden der Räte 
zu unterzeichnen.

(4) Ein Exemplar der Planaufgaben der WB und 
diesen gleichgestellten Organe, der Bau- und Montage
kombinate und der Bezirkslandwirtschaftsräte ist der 
zuständigen Abteilung der Staatlichen Plankommission 
zu übergeben.

* wurde den zuständigen staatlichen Organen unmittelbar 
zugestellt

§ 5

(1) Die Leiter der zentralen Staatsorgane, die Vorsit
zenden der Räte der Bezirke und Kreise, die General
direktoren der WB, die Leiter der den WB gleich
gestellten Organe, die Vorsitzenden der Wirtschaftsräte 
der Bezirke sowie der Bezirks- und Kreislandwirt
schaftsräte sind verpflichtet, die beschlossenen Plan
aufgaben entsprechend §§ 1 bis 3 grundsätzlich in vol
ler Höhe den nachgeordneten Wirtschaftsorganen, Be
trieben und Einrichtungen zu übergeben.

(2) Die Aufteilung der staatlichen Planaufgaben um
faßt für die einzelnen Teile der Planaufgaben (soweit 
in den Kennzifferndokumenten für die einzelnen 
Organe und Betriebe festgelegt):

— Produktion bzw. Lei
stungen einschließlich 
der Aufgaben für den 
Export und die Ver
sorgung der Bevölke
rung

— Wissenschaft und 
Technik

— Investitionen
— Materialfonds

— Entwicklung der 
Arbeitsproduktivität

— Betriebsergebnis 
saldiert

— Selbstkostensenkung
in%

— Anzahl der 
Arbeitskräfte

Volle Aufteilung der 
Kennziffern und Auf
gaben. (Eine Über
schreitung der Produk
tionskennziffern ist nur 
bei gleichzeitiger Ein
haltung der geplanten 
materiellen und finan
ziellen Fonds zulässig)

Aufteilung der Kenn
ziffern unter Berücksich
tigung der auf Grund 
gesetzlicher Bestimmun
gen zu bildenden Reser
ven

Kennziffern als Mini
malziele, die bei der 
Aufteilung überschritten 
werden können

Kennziffern als Maxi
malziele, die bei der 
Aufteilung unter
schritten werden können.

(3) Von der Regelung gemäß Abs. 1 ausgenommen 
sind die Planaufgaben der örtlichen Versorgungswirt
schaft und der den örtlichen Räten unterstellten Be
reiche Volksbildung, Kultur, Gesundheits- und Sozial
wesen sowie der Staatsapparat. Hier entscheiden die 
Räte der Bezirke und Kreise, an welche Einrichtungen 
und in welchem Umfang Planaufgaben übergeben 
werden.

§6

(1) Die Räte der Bezirke und Kreise unterbreiten den 
Bezirks- und Kreistagen Vorschläge für die Festlegung 
und die Differenzierung der Planaufgaben und Richt
wertkennziffern auf die Fachbereiche und nachgeord
neten Räte zur Entscheidung.

(2) Die örtlichen Räte sichern, daß
bei der Präzisierung der Planaufgaben und der 
Richtwertkennziffern ein hohes Niveau der tech
nisch-ökonomischen Entwicklung in den Fach
bereichen gewährleistet wird,


